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	Abteilung Krankenhaushygiene und Infektionsvorsorge



MRGN

	Definition
	MRGN

MRGN steht für Multi-Resistente gramnegative Stäbchenbakterien. Es gibt vier Antibiotika-Gruppen (Penicilline, Cephalosporine der 3. und 4. Generation, Chinolone, Carbapeneme), die gegen die unten angeführten Bakterienstämme grundsätzlich wirken. Aktuell sind MRGN auf den mikrobiologischen Befunden des Institutes für Pathologie des LKH Feldkirch durch den Zusatz von „/CP“ zur Bakterienbezeichnung erkennbar (z.B. Klebsiella pneumoniae/CP). 

	Vorkommen
	MRGN-Resistenzen lassen sich bei verschiedenen Bakterien nachweisen, insbesondere bei Enterobakterien, zu denen unter anderem Klebsiellen, Enterobacter und Escherichia coli zählen, sowie bei Non-Fermentern (z.B. Pseudomonas aeruginosa und Acinetobacter baumannii). Gemeinsam ist diesen Bakterien, dass sie ein feuchtes Milieu bevorzugen und deshalb auch im Darm, im Harn, in den Atemwegen oder in Wunden vorkommen können. 

MRGN sind nicht pathogener als antibiotikasensible Bakterien. Das bedeutet, sie führen nicht häufiger zu Erkrankungen, allerdings sind die Behandlungsmöglichkeiten (Anzahl der zur Verfügung stehenden Antibiotika) sehr stark eingeschränkt.

	Übertragung
	Abhängig von der MRGN-Lokalisation beim Patienten sind folgende Übertragungswege wahrscheinlich

· Darm: Fäkal – oral

· Sputum, Trachealsekret: Tröpfchen, Aerosole

· Wunden: Hände, Gegenstände

· Allgemein: Kontaminierte Oberflächen, Gegenstände, Hände

	Meldepflicht
	Es besteht keine behördliche Meldepflicht.

	Prophylaxe
	Restriktive Antibiotika - Anwendung, um möglichst die Bildung von Resistenzen zu vermeiden und den Selektionsdruck zu vermindern. 

	Hygiene-maßnahmen
	Aufgrund der bisherigen Erfahrung mit MRGN ist eine Einzelzimmerunterbringung oder Kohortenisolierung grundsätzlich erforderlich.

Isolierungsmaßnahmen können erst dann aufgehoben werden, wenn in drei mikrobiologischen Kontrolluntersuchungen im Wochenabstand keine MRGN mehr nachgewiesen werden können.

Abhängig von der MRGN-Lokalisation beim Patienten können in Absprache mit dem Hygieneteam folgende zusätzliche Hygienemaßnahmen erforderlich werden:

· Flüssigkeitsdichte Schürze bei Pflegehandlungen und engerem Kontakt zum Patienten.

· Handschuhe bei möglichem Kontakt mit keimhältigem Material, z.B. während pflegerischer, diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen, anschließend hygienische Händedesinfektion durchführen.

· Mund- und Nasenmaske für Mitarbeiter, wenn bei dem Patienten eine Tracheal- und/oder Nasen- und Rachenraumbesiedelung / -infektion vorliegt. 

· Mund- und Nasenmaske für tracheal oder im Nasen- Rachenraum besiedelte oder infizierte Patienten, wenn sie das Zimmer verlassen.

· Kontrollabstriche (z.B. rektal, Wunden, Nasen- Rachenraum) in festgelegten Abständen.

· Hygienische Händedesinfektion bei Verlassen des Zimmers (Mitarbeiter, Patient).

· Gezielte Desinfektion von Flächen und Gegenständen nach angenommener oder tatsächlicher Kontamination mit erregerhaltigem Material.

· Handtücher, Leib- und Bettwäsche sind häufig auch mit Erregern behaftet (Abwurf in den Wäschesack direkt im Zimmer).

· Blutdruckapparat, Fieberthermometer usw. im Zimmer belassen, bzw. nur nach Wischdesinfektion bei anderen Patienten verwenden.
· Schlussdesinfektion nach Entlassung / Verlegung des Patienten.
· Information des gesamten, am kolonisierten oder infizierten Patienten tätigen Personals (auch z.B. OP und Ambulanz) über das Vorhandensein von MRGN. Unbedingt auch Nachfolgestationen / Nachfolgeeinrichtungen über den Infektionsstatus / die Besiedelung informieren.

· In Absprache mit dem Hygieneteam kann in bestimmten Situationen auch die Einbeziehung der Besucher in die Hygienemaßnahmen notwendig werden, grundsätzlich sind für Besucher aber keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.

	Häufige 

Fragen
	Patienten mit MRGN
· dürfen bei Einhaltung der Basishygienemaßnahmen im laufenden OP-Programm operiert werden. Bei Tracheal- und/oder Nasen- und Rachenraumbesiedelung / -infektion ist der Patient bis zur Intubation und nach der Extubation mit einer Mund- Nasenmaske zu versorgen.

Es ist nicht notwendig

· andere als die bereits in Verwendung stehenden Desinfektionsmittel zu verwenden,

· Einmalgeschirr zu verwenden,

· die Bettwäsche anders als üblich aufzubereiten.
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